Cybermobbing -
Das Phanomen und padagogische
Handlungsmaoglichkeiten
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Cybermobbing -
Die Inhalte

- Was ist (Cyber-)Mobbing

- Wer ist betelligt?

- Wie mobbt man mit Medien?

- Happy Slapping (Handy Problematik)
- Dating Violence

- Was kann man tun ?
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@ rmobbing
Was ist Mobbing? Eine Definition:

Konrad Lorenz! bezeichnete als Mobbing das aggressive Verhalten von
mehreren Gruppenmitgliedern gegen ein einzelnes Tier, um dieses zu
vertreiben.

Mobbing bedeutet Anpébeln, Fertigmachen (mob = Pdbel, mobbish =
pobelhaft).

Mobbing sind Handlungen negativer Art, die durch eine oder mehrere
Personen gegen eine Mitschulerin oder einen Mitschiler gerichtet sind und
Uber einen langeren Zeitraum vorkommen 2.

Mobbing bzw. Bullying erfordert, dass zwischen dem Opfer und dem Tater
(oder der Gruppe von Tatern) ein Ungleichgewicht der Krafte herrscht, das
sich auf kdrperliche oder psychische Starke beziehen kann.

Es handelt sich nicht um Mobbing, wenn zwei gleich starke Schiler

miteinander streitens.

1) Lorenz Konrad: Das sogenannte Bdse: Zur Naturgeschichte der Aggression, DTV (Januar 1998)
2) Olweus Dan: Gewalt in der Schule. Was Lehrer und Eltern wissen sollten - und tun kénnen, Huber, Bern, 2006
3) Leymann, Heinz: Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz Rowohlt Hamburg 1993
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Dauer und Systematik müssen dazukommen
Das heißt ein Konflikt hat sich verfestigt
Diese negativen Handlungen können verbale oder körperliche Attacken sein. Ansonsten spricht man von Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten. Die Frage des Übergangs zu Mobbing ist fließend.
Kriterien für Mobbing:
Eine Person ist im Konflikt unterlegen (Macht und Ohnmacht)
Ein Konflikt zwischen zwei oder mehr Personen hat sich verfestigt.
Diese Person wird häufig und über längere Zeit angegriffen oder drangsaliert
Diese Person hat kaum die Kraft sich selbst aus dieser Situation zu befreien
Mobbing: englisches Wort „mob“ (Pöbel, Mob, Horde)
Bullying wird im angelsächsischen Raum benutzt. Bullying heißt übersetzt: einschüchtern, tyrannisieren, schikanieren
Mobbing entsteht vor allem in Gruppenphasen in denen um Positionen und Anerkennung innerhalb der Gruppe kämpfen, Es geht um Status und  Macht. 
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« Das gesamte Spektrum von Tatigkeiten und Handlungen, die
physische und psychische Schmerzen oder Verletzungen bei den im
Bereich der Schule handelnden Personen zur Folge haben oder die
auf die Beschadigung von Gegenstanden im schulischen Raum
gerichtet sind.

« Gewalt in der Schule umfasst alle Angriffe, Ubergriffe und
Bedrohungen, die im unterrichtlichen Geschehen stattfinden, und
auch alle diejenigen, die im aul3erunterrichtlichen Bereich auftreten#

Cybermobbing ist Gewalt

4) Brundel, Heidrun/Hurrelmann, Klaus, Gewalt macht Schule. Padagogische Antworten auf eine soziale Krise.
Beltz,Weinheim/Basel, 2007
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Sybermobbing

()
Die Betelligten

Alle Schuler und alle Lehrkrafte einer Klasse haben
die Mdglichkeit einzugreifen. Deshalb sind an
Mobbing in der Klasse alle betelligt.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Faktoren die dazu beitragen eher gefährdet zu sein:
- geringes Selbstwertgefühl
- soziale Unsicherheit
- ungeschicktes Verhalten gegenüber Gleichaltrigen
  Opfertypen: passiv oder provozierend
Dan Olweus unterscheidet zwei Opfertypen: den passiven und untergebenen Typ und den provozierenden Opfertyp. Der passive Typ ist eher körperlich schwach, ängstlich, ruhig und passiv. Der provozierende Typ zeigt sowohl aggressive als auch ängstliche Verhaltensweisen. Dieser Typ  wird für stark gehalten und für die Reaktionen seine Mitschüler selbst verantwortlich gemacht, weil er die Reaktionen selbst provoziert. Er wird eher als Täter wahrgenommen.  Hier spielt die soziale Unsicherheit eine Rolle, sie äußert sich in aggressivem Verhalten und Provokationen. Es existiert oft ein Nähe Distanz Problem, der Täter kann sich nicht öffnen.

Der Täter: kraftvoll und stark, ein Bewusstsein eigener Macht und stärker, Durchsetzungsfähigkeit und eine gewisse „Grenzenlosigkeit“. Er erhält in der Regel eine Führungsposition in der Gruppe. Mobbing ist nützlich
• als Entlastungsventil für Aggression,
• als Möglichkeit, sich zu den Starken zu
gesellen,
• als Vehikel für ein vermeintliches
Zugehörigkeitsgefühl,
• für die eigene Aufwertung.

Mitläufer: Mitläufer beobachten, dass der Mobber erfolgreich ist, daher wird das aggressive Verhalten von Mitschülern oft imitiert und übernommen. So können aus passiven Voyeuren aktive Mitläufer werden.
Die Dulder: Sie beobachten das Mobbing ohne einzugreifen, meist haben diese Schüler Angst selbst Mobbingopfer zu werden und verhalten sich deshalb passiv


Wie haufig ist es in den letzten Monaten vorgekommen, ...

...deine Klassenkameraden dich bei Chats oder
Onlinespielen aus der Gruppe ausgeschlossen
haben?

...private Emails, Chatnachrichten oder Bilder von
dir an Anderer weitergegeben wurde, um dich
bloRzustellen oder dich lacherlich zu machen?

...Andere Uber Internet / Handy Beleidigungen
oder Gerlchte Uber dich verbreitet haben?

...dass dir jemand Uber Internet/Handy Drohungen,
Beleidigungen oder andere unangenehme
Nachrichten geschickt hat?

5 10 15 20 25

@ leichtes Mobbing W schweres Mobbing

Quelle:http://www.zepf.uni-landau.de/fileadmin/downloads/Mobbing_Schueler.pdf 2009
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Was ist Cyberbullying ?

Cyber-Mobbing bezeichnet das Schikanieren anderer Menschen - meist Uber einen
langeren Zeitraum - mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel wie Internet,
Chatrooms, Instant Messaging oder auch Mobiltelefon.

Klassifizierungen

* Flaming.
Onlinestreitigkeiten, bei denen eine bosartige vulgare Sprache genutzt wird.

* Belastigung.
Wiederholtes Versenden von bésartigen beleidigenden Nachrichten per SMS oder
Email.

* Verunglimpfung.
Jemanden online "dissen" (verunglimpfen). Versenden oder posten von bdsen
Geruchten Uber eine Person, um ihr Ansehen oder ihre Freundschaften zu
zerstoren.
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Sich fur jemanden anderes ausgeben.

Den Benutzernamen eines anderen benutzen, um als diese Person

aufzutreten und Textnachrichten versenden, um diese Person schlecht
aussehen zu lassen, um so dieser Person Arger zu bereiten oder sie in
Gefahr zu bringen, ihr Ansehen und ihre Freundschaften zu zerstéren.

Outing und Verrat.

Geheimnisse, peinliche Informationen oder Bilder eines anderen online
stellen. Jemanden so austricksen, dass er diese Geheimnisse oder
Informationen verrat, um diese dann online anderen zu verraten.

Ausschluss.
Jemanden absichtlich aus einer Onlinegruppe ausschliel3en, beispielsweise
aus der Freundesliste.

Cyberstalking.

Wiederholtes versenden von Nachrichten, in denen jemand bedroht oder
eingeschuchtert wird. Andere Dinge online tun, um jemanden zu
verangstigen.

Quelle: http://www.bullying-in-school.info/uploads/media/E-Book _German_01.pdf
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Warum nutzen Jugendliche Medien —
vor allem das Internet — auch zum Mobben?

Grinde

» Verbesserung des sozialen Status durch Herunterziehen von anderen.
Tater sind Schiiler, die sozial aufsteigen wollen und die grol3e Freude
daran haben, andere herunterzuziehen die nicht ihrem "Standard"
entsprechen oder nicht ,an diesem Spiel" teilnehmen wollen, von dem die
Angreifer meinen es sei wichtig.

= |nternet und Mobiltelefone werden benutzt, um sozialen Kontakte und
einen sozialen Status aufzubauen und zu erhalten. Meistens sind "soziale
Aufsteiger" in die Mobbing-Vorfalle verwickelt.

» Ein anderer Grund beruht auf dem "Du kannst mich nicht sehen. Ich kann
dich nicht sehen" -Phanomen. Man glaubt online unsichtbar zu sein, nicht
erwischt zu werden und somit nicht die Konsequenzen flr seine Handlung
tragen zu mussen.

= Aul3erdem greift online auch eine soziale Norm sehr stark: Ich habe das
Recht, frei zu sagen was ich denke, ohne dass ich den Schaden
berticksichtigen muss, den ich verursache.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Warum nutzen Jugendliche Medien – vor allem das Internet – auch zum Mobben?

Weil es ihnen vielfältige Möglichkeiten bietet, um…

… mit anderen auf verschiedenen Wegen zu kommunizieren. (Instant Messaging, Chat).
… sich selbst darzustellen. (SchülerVZ, MySpace u.a.)
… sich von Erwachsenen abzugrenzen. (Chat-Sprache, Abkürzungen)
… die eigenen Grenzen kennenzulernen. (Happy Slapping- und Snuff-Videos!?)
… Antworten auf ihre Probleme und Fragen zu finden. (Gleichaltrige befragen, SchülerVZ-Gruppen)



Haufigkeit von Cybermobbing
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Quelle: JIM 2009, Angaben in Prozent, Basis: Internet-Nutzer, n=1.173
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Vorführender
Präsentationsnotizen
In den meisten Fällen vollzieht sich Cyber-Mobbing in Chatrooms oder über Instant Messaging Systeme (ICQ). "Instant Messaging" hat eine vielfältige Bedeutung und muss als "sofortige Nachrichtenübermittlung" gedeutet werden. Allen Teilnehmern ist es möglich in Echtzeit Nachrichten untereinander auszutauschen.
Basis hierfür ist der Instant Messenger, ein Programm das unabdingbar ist. Mit dessen Hilfe erfährt der Nutzer, welche anderen Personen derzeit online sind. Über eine "Kontaktliste" können Personen angeklickt werden, welche angeschrieben werden sollen. Anschließend wird eine Nachricht verfasst und an die angeklickte Person geschickt. Der Empfänger sieht in einem sich öffnenden Fenster auf dem
Bildschirm die Nachricht. Dort kann er seine Antwort eingeben

24% der Jugendlichen der Jim Studie bestätigen, dass sie jemanden im Bekannten- Freundeskreis kennen, fertig gemacht wurde, (mehr Mädchen als Jungen) es passiert meistens in der Communities und im Chat. Die Vielfalt der Informationen und Vielfalt der Kommunikationsmöglichkeiten bieten sich als Plattform für die Verbreitung problematischer Inhalte.  Oft reicht ein Bild mit einem Kommentar, dann verselbständigt sich die Bewegung und Mobbing wird angeschoben. Oft wird aus einem kleinem Scherz eine Welle, die nicht mehr aufzuhalten ist.


Die verwendeten Medien

Chatroom

IM (z. B. ICQ)

andere Medien

Webseite

,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Quelle:http://www.zepf.uni-landau.de/fileadmin/downloads/Mobbing_Schueler.pdf 2009
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Fybermobbmg
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Online Portale
www.SchuelerVZ.de
www.StudiVZ.de
www.Youtube.de
www.MyVideo.de
www.Kwick.de
www.facebook.de
www.wer-kennt-wen.de
Schulseiten

® www.Schulradar.de

® www.Spickmich.de
Alles Uber den Internetuser
® www.123people.de

Die Auswahl ist exemplarisch und stellt keine Wertung dar.
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Konsequenzen von Cyberbullying

Konsequenzen
e Online-Kommunikation kann extrem bdsartig sein.

« Es gibt keinen Ausweg fur die, die online gemobbt werden (sie werden 7
Tage in der Woche zum Opfer).

» Die Cyberbullying-Materialien kdnnen weltweit verbreitet und dann oft nicht
mehr gel6scht werden.

» Cyberangreifer sind anonym und kdnnen als unbekannte Freunde auftreten,
so dass die Opfer nicht wissen, wem sie vertrauen kdnnen.

» Teenager wollen Erwachsenen nicht sagen, was online oder tber ihre
Handys passiert, da sie emotional traumatisiert sind und denken es sei ihr
Fehler, eine Strafe befiirchten und beflrchten, dass ihnen das Internet oder
das Handy verboten werden.

« Es gibt Berichte von Cyberbullying, das zu Selbstmord, Gewalt an Schulen,
Scheitern in der Schule und die Meidung der Schule fihrte.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Handy
Telefonterror, anonyme Anrufe
SMS mit beleidigendem Inhalt
Demütigende Bilder oder Videos aufnehmen (im schlimmsten Fall z.B. Happy Slapping), weiterversenden und veröffentlichen

Im Internet
in Chaträumen (Kwick.de, Knuddels.de)
per Instant Messenger
per E-Mail
in Foren
in sozialen Netzwerken (SchuelerVZ, facebook)
auf Videoplatformen (youtube)



Happy Slapping

« Happy Slapping ist die unerwartete Attacke auf Opfer, wahrend
Freunde des Angreifers das Vorgehen filmen, oftmals mit der
Kamera eines Mobiltelefons, um es danach zu verbreiten

 Es wurden sogar Formen der Vergewaltigung gefilmt oder Prlgel,
die zum Tod des Opfers geflihrt haben.

« Die Angreifer versuchen, den Angriff wie ein Spiel aussehen zu
lassen, obwohl sie ein hohes Level der Gewalt erreichen. Diese
Intention wird von den Angreifern oft als letzte Rechtfertigung ihrer
Tat angegeben.

Bei Youtube findet man mehr als 10000 Clips unter diesem
Suchbegriff.
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Happy Slapping

Konsequenzen

« Die Aggression ist unerwartet und deshalb denkt das Opfer, dass es
jederzeit angegriffen werden kann.

« Zweitens entsteht Schaden durch das Verbreiten des Bildes, auf dem das
Opfer angegriffen und lacherlich gemacht wird. Dieser Effekt wird immer
grofer, je mehr Leute durch die Bilder von dem Vorfall erfahren.

« Das heildt: Je mehr Leute Zugang zu dieser Aggression haben, desto
grofer ist der Schmerz und der Schaden, der im Selbstbild und in den
sozialen Netzwerken des Opfer entstehen.

« Das Posten der Bilder im Internet vergrof3ern zusammen mit der
Verbreitung auf vielen Mobiltelefonen die potentiellen Auswirkungen dieser
Aggression.

« Das Opfer kann sich dem nicht mehr entziehen, weil es keinerlei Kontrolle
Uber die Verbreitung hat.
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rmobbing

Dating Violence

Definition
» Die Fachliteratur definiert Dating Violence als gewaltsame Verhaltensweisen

in den Beziehungen der Jugendlichen. Dabei handelt es sich um die ersten
Liebesbeziehungen der Jugendlichen.

« Dating Violence und Mobbing an Schulen haben viele gleiche Aspekte, da
es sich bei beidem um Gewaltphanomene unter Gleichen handelt.

« Es gibt Ahnlichkeiten bezogen auf die aggressiven Verhaltensweisen
(korperliche, verbale, psychologische, sexuelle Aggressionen und indirekte
Aggressionen).

Tatort: Chatrooms / Messenger

Verabredung in Chatrooms zur Verfolgung ,abnormaler Neigungen®.

MSN: http://de.msn.com/ ICQ: http://www.icq.de/ Skype:
http://www.skype.com/intl/de/home

Chatroom: www.chatroulette.com !
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Sexuelles Mobbing

 Sexuelles Mobbing schliel3t es ein, Worte zu benutzen oder
Dinge zu tun, die der Partner nicht will um den Partner
anzugreifen und zu erniedrigen, auch nachdem der Partner
gebeten hat dies zu unterlassen.

* Sexuelle Notigung: eine Person oder eine Situation so zu
beeinflussen, dass es zu einer sexuellen Handlung kommt.
Dies geschieht haufig durch Drohungen, Drogen oder durch
Lacherlich machen des Opfers.

 Sexuelle Aggression: Jede Form sexueller Aktivitat, mit der
nicht beide einverstanden sind.

* Jede Form des sexuellen Mobbings, sexueller NGtigung oder
sexueller Aggression

Videoclip: WDR 2006/Youtube.de
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Gefahren fur Kinder und Jugendliche durch
Handys?

Aufnahmen mit der Handykamera

§ 201a Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB) (der ,Paparazzi-Paragraf”) verbietet, eine Person heimlich
oder gegen ihren Willen in einer Wohnung oder einem vergleichbar geschiitzten Raum
aufzunehmen, wenn dadurch ihre Intimsphéare verletzt wird.

Aufnahme von Gewalthandlungen

8§ 131 StGB, siehe S. 7 Die Aufnahme solcher Gewalttaten mit dem Handy ist strafbar, wenn
der Tater damit gewaltverherrlichende Bilder oder Filme herstellt, um sie anschliel3end
anderen Personen zuganglich zu machen (z.B. Happy Slapping) Davon unabhangig ist das
Mitfilmen von Gewalt zur eigenen Unterhaltung in jedem Fall zutiefst respektlos und eine
grobe Missachtung des Opfers.

Versenden von Gewaltdarstellungen

§ 131 Abs. 1 Nrn. 1+2 StGB. Bereits das Versenden von gewaltverherrlichenden Bildern an einen
anderen Minderjahrigen, z.B. mittels Bluetooth, ist strafbar. Ebenso strafbar ist es, solche Bilder
zu verbreiten oder 6ffentlich zuganglich zu machen

Versenden von Pornographie

Das Versenden pornographischer Bilder ist strafbar Dies ist z. B. der Fall, wenn Menschen oder
Korperteile allein als Objekt sexueller Begierde dargestellt werden oder gedankliche Inhalte
(beispielsweise die Handlung eines Films) lediglich als Vorwand fiir provozierende Sexualitét
benutzt werden. Quelle:http://mww.handysektor.de/download/Gewalt_auf Handy_Ifm.pdf
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wer absichtlich und heimlich eine Mitschülerin auf der Schultoilette oder einer Umkleidekabine filmt, macht sich also strafbar!
Diese Regelung gilt nicht in Klassenräumen, Geschäftslokalen oder anderen Alltagssituationen, da hier kein „gegen Einblick besonders geschützter Raum“ im Sinne des Gesetzes vorliegt. 




Versenden von volksverhetzenden Inhalten

Sobald zum Hass oder zu Gewalttatigkeiten z. B. gegen Auslander oder Behinderte in
Schrift, Bild oder Ton aufgerufen wird und jemand dies tGiber Handy an einen
Minderjahrigen sendet, macht sich der Absender strafbar.

Symbole oder Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen (z. B. Hakenkreuze)
durfen nicht offentlich verbreitet werden.

Versenden von selbsterstellten Bildern

§ 201a Abs. 1-3 StGB Unbefugte Aufnahmen von Personen in deren
hdchstpersonlichen Lebensbereich unter Verletzung ihrer Intimsphére durfen auch
nicht anderen Personen zuganglich gemacht werden. Bereits das Weitersenden per
MMS oder Bluetooth an eine einzige Person ist nicht erlaubt.

Veroffentlichung nur mit Einwilligung

Grundsétzlich dirfen nach den Regelungen des Kunsturhebergesetzes Bildnisse nur mit
Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder 6ffentlich zur Schau gestellt werden. Ausnahmen
(Kunsturhebergesetz § 23) bestehen fur Falle, in denen die abgebildete Person nicht im
Vordergrund des Bildes steht oder in denen sie eine Versammlung von mehreren Menschen
besucht.

Quelle:http://www.handysektor.de/download/Gewalt_auf_Handy_Ifm.pdf

Schuler- Mobbing W.Ebner 14.05.2010 19



Was konnen Eltern tun?

Interesse zeigen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind tiber seine konkrete Handynutzung. Fragen Sie, welche Funktionen
besonders reizvoll und ,angesagt” sind.

Klaren Sie ihr Kind tber die konkreten Gefahren und rechtlichen Bestimmungen auf.

Das Versenden von Gewalt- und Pornobildern kann schnell im strafbaren Bereich liegen, es handelt sich also nicht
lediglich um eine pubertéare Prahlerei.

Kaufen Sie Ihren Kindern nur Handys, deren Funktionen sie kennen und einschéatzen kénnen.

Eltern sollten die Grundfunktionen der Handys ihrer Kinder selbst beherrschen — die Kinder erteilen oft gerne
,Nachhilfeunterricht".

Einzelfragen zur Kontrolle in der Schule

Die zeitweise Wegnahme von Handys ist z. B. moéglich, wenn mit dem Gebrauch des Handys gegen ein
schulisches Verbot der Handynutzung verstol3en wird.

Ebenso ist eine Wegnahme grundsatzlich zulassig, wenn mit dem Handy der Unterricht gestért oder andere
Schulerinnen und Schiler belastigt werden.

Mit Genehmigung des Inhabers darf der Inhalt des Handys eingesehen werden; diese Genehmigung muss aber
freiwillig und nicht aus einer Zwangslage heraus erfolgt sein.

Besteht der Verdacht, dass mit dem fraglichen Handy eine Straftat begangen wurde, darf gegen den Willen des
Inhabers eine gebotene Einsicht ausschliel3lich(!) durch die Staatsanwaltschaft oder deren Ermittlungspersonen
erfolgen. Die Schule sollte deswegen nicht gegen den Willen der Schiler deren Handys einsehen, sondern sich bei
Verdacht einer Straftat an die Polizei wenden.

Quelle:http://www.handysektor.de/download/Gewalt_auf_Handy_Ifm.pdf
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Was kann der/die Schulerin im Vorfeld
dagegen tun?

Eigene Privatsphare schitzen

— Kein personlichen Dinge im Internet preisgeben. (vergrol3ert
die Angriffsflache)

— Niemals Passwaorter weitergeben
— Mit Kontaktdaten in Profilen auf3erst vorsichtig sein

Information Uber sich selbst suchen

— nach sich selbst ,googlen”, um herauszufinden, in welchem
Zusammenhang der eigene Name im Netz auftaucht

— auch die Bildersuche nutzen

Schuler- Mobbing W.Ebner 14.05.2010
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Gebt niemals Passwörter oder PINs weiter� (Zahnbürste teilst du auch nicht!!)
Eure Daten und Zugänge zu Internetportalen sollen geschützt bleiben, damit niemand in eurem Namen eine Straftat begehen kann. 
Googelt nach euch selbst�Um herauszufinden, wieviel Information über euch im Internet unterwegs ist, gebt mal euren vollen Namen, eure E-Mail-Adresse, eure Telefonnummer, eure ICQ-Nummer etc. in die Suchmaske einer Suchmaschine ein und sucht auch nach Bildern, die in Zusammenhang mit euren Namen stehen. Taucht er irgendwo auf, wo ihr es nicht wollt, versucht die Webseitenbetreiber zu bitten, ihn zu löschen.
 


B
Was kann man als Betroffene(r) tun?

 Vertrauensperson einschalten
 Nicht auf Attacken reagieren

« Reduzieren der Kontaktmdglichkeiten (User
blockieren)

« Beweise sammeln ( Screenshots, Ausdrucke mit
Datum und Uhrzeit, IP sichern)

 VerstolRe bei Betreibern melden
 Anzeige bei der Polizei
 Lehrer verstandigen

Schuler- Mobbing W.Ebner 14.05.2010

22


Vorführender
Präsentationsnotizen
nicht auf Attacken reagieren
Bei direkten Belästigungen, also per SMS, Mail, im Chat oder per Messenger,  nicht antworten
Bei vielen Seiten oder Diensten kann man die Menschen ignorieren, die einen ärgern. Ignore-Button benutzen, falls es einen gibt. Nutze Seiten mit diesen Diensten.
Reagiert nicht auf Beleidigungen�Auch wenn es schwer fällt, sendet keine Antworten auf beleidigende SMS oder E-Mails, damit Cyberbullies sich nicht weiter angestachelt fühlen. Wenn ihr laufend solche Mails bekommt, eröffnet notfalls einen neuen Account
Reduzieren der  Kontaktmöglichkeiten
Ggfs. neue Mail-Adresse oder Nickname zulegen
Telefon so oft wie möglich ausschalten, notfalls Telefonnummer wechseln
Beweise sammeln
E-Mails und SMS speichern 
ICQ- und MSN-Angriffe in der History sichern
Screenshots von Beleidigungen auf Webseiten – mit Datumsangabe - machen (Tastatur auf „Druck“-einfügen in word)
Verstöße melden
Nutze die Funktionen auf den Internetseiten einen Täter zu sperren oder zu melden
Bei verletzenden Inhalten den Webseitenbetreiber bitten, die Inhalte zu löschen
Vertrauensperson einschalten 
Schweigen verschlimmert die Situation
mit Eltern oder einem Lehrer sprechen
nicht locker lassen und auf Hilfe bestehen
Notfalls Polizei informieren, damit rechtliche Schritte eingeleitet werden können
. Informiert Erwachsene�Erzählt Eltern oder anderen Erwachsenen davon und informiert den Internet-, IM- oder Handyanbieter, wenn ihr Opfer von Drohungen oder demütigenden Aufnahmen seid. Da solche Aktionen strafbar sind, könnt ihr Anzeige erstatten. Dafür braucht die Polizei allerdings die Aufnahmen, SMS oder Mails. Deshalb löscht sie erstmal nicht.

Helft auch anderen, die beleidigt werden�Wenn ihr seht, dass andere in Foren oder per SMS beleidigt werden, schreitet ein und helft der Person. Oft sind die Betroffenen in der Situation überfordert, sich dagegen zu wehren und brauchen euch! Wenn Cyberbullies mitbekommen, dass ihr Opfer nicht allein ist, dann hör


Die Schule: Praventionsmalinahmen

Primire Pravention

Voraussetzungen dafiir schaffen, dal3 das problematische

Verhalten tiberhaupt nicht erst auftritt

Sekundire Priavention

Bereits eingetretenes problematisches Verhalten reduzieren

Tertiare Pravention

Problematisches Verhalten, das bereits eingetreten ist

in seinen Auswirkungen begrenzen

Schule hat einen gesellschaftlichen Auftrag. Sie kann und darf das
Phé&nomen nicht ignorieren!
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Handlungsmoglichkeiten an der Schule

e Wissen schaffen, Schiuler aufklaren

 Verhaltensregeln far den Internetgebrauch erstellen:
Schwerpunkt Chats und Communities

 Anti-Mobbing - Gewaltpraventions — Beauftragter benennen
* Integration in den Unterricht/z.B. Projekt Anti-Mobbing-Koffer
 Positive Nutzung der Neuen Medien fordern

 Vereinbarung mit Eltern treffen, die ein Eingreifen der Schule
bei Cybermobbing ermdglichen (freiwillig)

 Regelungen fur den Handygebrauch treffen.
Datenschutzrichtlinien beachten!

Quelle: www.klicksafe.de
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Wissen schaffen:
Die ganze Schule hat eine einheitliche Definition von Cybermobbing. Jeder muss sich über das Ausmaß im Klaren sein und Cybermobbing von normalem Mobbing unterscheiden können. Schüler und Eltern werden über die Sanktionen bei Missbrauch aufgeklärt. Schüler und Eltern wissen, dass die Schule Unterstützung anbieten kann, auch wenn das CyberMobbing außerhalb der Schule stattfindet.

Verhaltenskodex: Schulordnung und Kultur des respektvollen Umgangs, .  Erstellung eines Verhaltenskodex der von alle erstellt, aktualisiert wird. Handynutzung, Mobbing über Internet ect. wird von allen Beteiligten am Schuljahresbeginn unterschrieben. Befragung durchführen zum Thema Häufigkeit von Mobbing an der Schule

Anti Mobbing Beauftragter und Streitschlichter: Es ist sinnvoll einen Anti mobbing Beauftragten zu berufen. Es sollte sich um ein Mitglied der Schulleitung handeln.

Integration in den Unterricht: Cyber mobbing als eigenständiges Thema behandeln. 

Positive Nutzung: Erkunden Sie sichere Wege die neuen Medien mit Schülern zu nutzen um Selbstachtung, Durchsetzungsvermögen, Mitverantwortlichkeit und das Entwickeln von Freundschaften zu unterstützen. Zeigen sie den Schülern, dass sie die von ihnen genutzen Medien verstehen.




Konkretisierung und Vernetzung

Priméare Pravention

Schulteam
Vernetzung und Zusammenarbeit
Regeln, Kontrolle, Sanktior
GestaltungsmaBnahmen
Schulangebote
Verantwortungsiibernahme
durch Schiiler
Schiilerbeteiligt
Lehrerfortbildung

Eltern

Schuler- Mobbing

Sekundare Pravention

Angebote fiir Betroffene
Ansprechpartner
Vernetzung und Zusammenarbeit
Regeln, Kont‘iolle, Sanktionen

Verantwortyngsitbernahme J

\ durch Schiiler

K(}n-n‘nunikation und Supervision

™~

Opfer

Alle
Schiiler

W.Ebner

Tertiare Pravention

Angebote fiir Betroffene
Regeln, Kontrolle, Sanktionen
Vernetzung und Zusammenarbeit

Lehrer
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Cyber-Mobbing — Rechtliches

Der , Stalking“-Paragraf: Nachstellung (8§ 238 StGB) Foto: Flickr

N\

Der ,, Paparazzi“-Paragraf: Verletzung des hochstpersonlichen
Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (8 201a StGB)

Das Recht am eigenen Bild (8 22 Kunsturheberrechtgesetz)

Die ,Mobbing“-Paragrafen sind z.B.

» Vorsatzliche Korperverletzung (8 223 StGB)
» Fahrlassige Korperverletzung (8 230 StGB)
« NOtigung (8 240 StGB)

» Beleidigung (8 185 StGB)

» Uble Nachrede (8 186 StGB)

* Verleumdung (8 187 StGB)

« Gewaltandrohungen (8242 StGB)

= Wenn lhr Personlichkeitsrecht verletzt worden ist, sollten Sie sich an einen Anwalt
wenden. Der Anwalt kennt die Vorgaben (z.B. Fristen), die es gibt, wenn man seine
Rechte vor Gericht durchsetzen will.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ist Cyber-Mobbing eine Straftat?
Dass Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte im schulischen Umfeld beleidigt, verfolgt, belästigt oder bedroht werden, ist kein unbekanntes Phänomen. Das systematische Schikanieren von Personen, um sie aus ihrer sozialen Umgebung zu vertreiben, wird als Mobbing bezeichnet. Während im normalen Schulalltag die Täterin oder der Täter meist bekannt sind, bleiben die Täter in der virtuellen Welt oftmals anonym und können ihr Opfer rund um die Uhr via Internet oder Handy verfolgen. 
Kurzantwort
Um gegen Mobbing vorgehen zu können, muss eine Rechtsverletzung vorliegen. Mobbing selbst ist kein Straftatbestand, aber einzelne Tatbestände wie Nötigung, Drohung, Erpressung oder Körperverletzung stellen strafbare Handlungen dar. Wird Mobbing mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel ausgeübt, so spricht man von Cyber-Mobbing. Zu unterscheiden ist das öffentliche und das geschlossene Mobbing. Die unerlaubte Veröffentlichung von Personenfotos verstößt gegen die Persönlichkeitsrechte und ist dem öffentlichen Mobbing zuzuordnen. Bei fortlaufender Beleidigung und Verfolgung per E-Mail (geschlossenes Mobbing) kann unter Umständen das sogenannte Anti-Stalking-Gesetz wirksam werden. Die Rechtsdurchsetzung ist abhängig von der Strafmündigkeit der Täterin beziehungsweise des Täters. Die wiederum orientiert sich am Alter und ist ausschlaggebend für die Feststellung, ob überhaupt eine Straffähigkeit vorliegt oder das Jugend­beziehungsweise das allgemeine Strafrecht zu Anwendung kommt. Zu unterscheiden sind Antragdelikte, bei denen der Strafantrag Voraussetzung für die Strafverfolgung ist, und Offizialdelikte, die von Amts wegen verfolgt werden.
Was ist Cyber-Mobbing?
Cyber-Mobbing bezeichnet das Schikanieren anderer Menschen - meist über einen längeren Zeitraum - mithilfe elektronischer Kommunikationsmittel wie Internet, Chatrooms, Instant Messaging oder auch Mobiltelefon. 
Zu unterscheiden ist auch das öffentliche Mobbing, bei dem der Mobber sich mit Informationen über das Opfer an die Öffentlichkeit wendet und beispielsweise Gerüchte in einem Netzwerk verbreitet oder dem geschlossenen Mobbing ohne Beteiligung der Öffentlichkeit beispielsweise per E-Mail.
Wann liegt eine strafbare Handlung vor und was ist zu tun?
Voraussetzung für eine strafbare Handlung ist das Vorliegen einer Rechtsverletzung. Cyber- Mobbing ist gesetzlich noch nicht direkt als Straftatbestand normiert. Allerdings stellen 
einzelne Tatbestände wie Nötigung, Drohung oder Erpressung strafbare Handlungen dar. Im Folgenden sind eine Reihe von Straftaten und ihre strafrechtlichen Konsequenzen aufgeführt, die auch in der Cyberwelt anzutreffen sind
Eine Person kann durch Beleidigung, Verleumdung und üble Nachrede geschädigt werden:
Beleidigung § 185 StGB Im Rechtswesen wird die Beleidigung allgemein als Ehrabschneidung bezeichnet und meint damit die Verletzung der persönlichen Ehre eines Menschen. Bei der Feststellung, ob objektiv eine Beleidigung vorliegt, wird nicht alleine der Wortlaut der Äußerung berücksichtigt, sondern auch die Begleitumstände und der Gesamtzusammenhang. So kann die Bezeichnung als „Depp" unter Freunden spaßig gemeint sein, im Wortgefecht zwischen Lehrer und Schüler könnte die Äußerung strafbar sein. Auch eine Geste wie beispielsweise der erhobene Mittelfinger kann als Beleidigung gewertet werden. Die Beleidigung wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder im Zusammenhang mit einer Tätlichkeit bis zu zwei Jahren geahndet.
Üble Nachrede § 186 StGB Die üble Nachrede ist eine Form der Beleidigung, die im Unterschied zu dieser nicht gegenüber der anvisierten Person geäußert wird, sondern gegenüber einer oder mehreren dritten Person(en). Wenn beispielsweise Schüler Karl aufgrund eines Gerüchts im Internet verbreitet, dass seine Mitschülerin Anna stielt, dann wird Anna in der öffentlichen Meinung herabgewürdigt. Die nichtbewiesene Behauptung stellt zunächst eine üble Nachrede dar. Stellt sich allerdings vor Gericht heraus, dass die Behauptung zutreffend ist, dann entfällt die Strafbarkeit. Die üble Nachrede wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr sanktioniert.
Verleumdung § 187 StGB Auch die Verleumdung ist eine Form der Beleidigung, die nicht gegenüber der anvisierten Person, sondern gegenüber einer oder mehreren dritten Person(en) geäußert wird. Im Unterschied zur üblen Nachrede ist der Täterin oder dem Täter die Unwahrheit der ehrverletzenden Tatsachenbehauptung bekannt. Das wirkt sich auch auf das Strafmaß aus. Die Verleumdung wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft. Um eine Verleumdung handelt es sich beispielsweise, wenn eine Schülerin im Netz die unwahre Behauptung verbreitet, der Sportlehrer hätte sie während des Unterrichts sexuelle belästigt.
Die Freiheit einer Person kann durch Nötigung oder Bedrohung beschnitten werden.
Nötigung § 240 StGB Unter Nötigung versteht das Gesetz die rechtswidrige Ausübung von Gewalt oder Gewaltandrohung, um einen Menschen zu einer Handlung zu zwingen oder ihn dazu zu bewegen, etwas zu erdulden oder zu unterlassen. Bei der sexuellen Nötigung § 177 StGB hat die Gewaltausübung oder -androhung einen sexuellen Hintergrund. Die Nötigung ist eine Straftat, die mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und in besonders schweren Fällen bis zu fünf Jahren bestraft wird. Selbst der Versuch einer Nötigung ist strafbar.
Bedrohung § 241 StGB Die Bedrohung eines Menschen oder einer ihm nahestehenden Person mit der Androhung eines Verbrechens wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Es reicht bereits aus, wenn die Bedrohung vorgetäuscht wird.
Das Vermögen eines Menschen kann durch Erpressung geschädigt werden.
Erpressung § 253 StGB Der Tatbestand der Erpressung ist erfüllt, wenn der Erpresser versucht, sich durch Gewalt oder Androhung von Gewalt zu bereichern. Im Unterschied zur Nötigung ist die Erpressung mit Bereicherungsabsichten oder Vermögensschädigung verbunden. Die Straftat wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren geahndet. Auch der Versuch der Erpressung ist strafbar.
Die Persönlichkeitsrechte einer Person können durch Handlungen gegen die Lebens- und Geheimbereich der Person verletzt werden
Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes § 201 StGB Mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren kann eine Person bestraft werden, die die Rechte eines Menschen am eigenen Wort in der Weise verletzt, dass sie beispielsweise unerlaubt Tonaufnahmen macht oder unerlaubt hergestellte Tonaufnahmen verwendet oder sie anderen zugänglich macht. Geschützt wird das nicht-öffentlich, das heißt, das nicht über einen kleineren, durch persönliche oder sachliche Beziehungen abgegrenzten Personenkreis hinaus wahrnehmbare Wort. Dazu zählt beispielsweise auch der Unterricht vor einer Klasse. Strafbar ist demnach beispielsweise die Tonbandaufnahme durch einen Schüler, der das Referat eines Lehrers im Unterricht aufnimmt. Ebenso verboten ist die Veröffentlichung des Tonbands im Internet. Dabei ist bereits der Versuch strafbar.
Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen § 201a StGB Diese Norm dient dem Schutz des Privatbereichs vor unerlaubten und insbesondere heimlichen Bildaufnahmen. Das Klassenzimmer gilt allerdings nicht als höchstpersönlicher Lebensbereich. Ein Lehrer, der von einem Schüler während des Unterrichts gefilmt wird, kann sich demnach nicht auf § 201a StGB berufen. Unabhängig vom höchstpersönlichen Lebensbereich schützt § 22 KUG das Recht am eigenen Bild. Nach § 33 KUG wird eine solche Straftat ebenso wie nach § 201a StGB mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet. Ebenso strafbar machen sich Personen, die solche Aufnahmen gebrauchen oder sie anderen Personen zugänglich machen.
Verletzung des Briefgeheimnisses § 202 StGB Wer sich unerlaubt Kenntnisse vom Inhalt eines Briefs oder Schriftstücks verschafft, wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft. Eine Verletzung des Briefgeheimnisses durch unbefugtes Lesen von E-Mails ist von § 202 StGB allerdings nicht erfasst. Es fehlt ein Verweis auf § 11 Abs. 3 StGB, der Schriftstücke und Daten gleichstellt. Denkbar ist eine Strafbarkeit nach § 202a StGB wegen Ausspähens von Daten. Danach ist es erforderlich, dass die Daten gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind. Die Strafbarkeit ist gegeben, wenn eine verschlüsselte E-Mail unberechtigterweise gelesen wird. Eine Person, die sich unbefugten Zugang zu gesicherten Daten oder Daten, die nicht für sie bestimmt sind, beschafft, kann mit einer Geldstrafe oder mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft werden.
Gewaltdarstellungen § 131 StGB Von einer Gewaltdarstellung spricht das Gesetz, wenn die Darstellung eine Gewaltverherrlichung oder Gewaltverharmlosung ausdrückt oder das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise dargestellt wird. Darunter fallen auch Gewaltvideos auf Schülerhandys. Strafbar ist die Verbreitung, öffentliche Ausstellung und Zugänglichmachung, vor allem gegenüber Personen unter 18 Jahren, sowie das Herstellen, Liefern, Vorrätig halten und Anbieten solcher Darstellungen. Geahndet wird die Straftat mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr.
Stalking
Der Begriff "Stalking" ist vom englischen Verb "to stalk" abgeleitet und stammt aus der Jägersprache. Er bedeutet so viel wie „anpirschen" oder „anschleichen" und bezeichnet damit das Verhalten des Stalkers, der einen anderen Menschen verfolgt, belästigt und terrorisiert. Durch die beabsichtigte und wiederholte Verfolgen und Belästigen eines Menschen, wird seine Sicherheit bedroht und seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt. Die gesetzliche Regelung findet sich in § 238 StGB (Nachstellung) und ist am 31. März 2007 in Kraft getreten. Die Gesetzesnorm sanktioniert auch die unbefugte Nachstellung eines Menschen unter Verwendung von Kommunikationsmitteln. So kann die fortlaufende Beleidigung oder Belästigung per E-Mail oder SMS unter den Tatbestand des sogenannten Anti-Stalking-Gesetzes fallen. Eine einfache Nachstellung wird mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft.
Rechtsdurchsetzung Strafmündigkeit
Um für eine Handlung strafbar gemacht werden zu können, setzt das Gesetz Schuldfähigkeit voraus. Schuldfähig ist eine Person ab dem 14. Lebensjahr (§ 19 StGB). Kinder unter 14 Jahren können strafrechtlich nicht belangt werden, gegebenenfalls kann das Jugendamt Maßnahmen ergreifen. Anwendbares Gesetz ist das Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfe). Maßgeblich für die Feststellung des Alters ist der Tatzeitpunkt. Jugendliche im Alter von 14 bis einschließlich 17 Jahren sind für ihr Handeln verantwortlich, wenn sie zum Zeitpunkt der Tat nach ihrer sittlichen und geistigen Entwicklung reif genug sind, das Unrecht der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln (§ 3 JGG). Bei ihnen findet das Jugendrecht Anwendung. Das Jugendstrafrecht ist ein Sonderrecht des Strafrechts. Die Straftat als solche ist im Strafgesetzbuch definiert. Während sich dort die Höhe der Strafe maßgeblich nach der Schuld des Täters bemisst, stehen im Jugendstrafrecht fast ausschließlich spezialpräventive (erzieherische) Gesichtspunkte im Vordergrund. Unter Umständen findet das Jugendstrafrecht auch auf Heranwachsende Anwendung. Als Heranwachsende bezeichnet das Gesetz Menschen, die das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben. Das Strafmaß der Tat eines Heranwachsenden fällt nach § 105 JGG unter das Jugendstrafrecht, wenn die sittliche und geistige Entwicklung noch einem Jugendlichen entspricht oder die abzuurteilende Tat jugendtypische Züge aufweist. Erwachsene, Personen ab 21 Jahren, unterliegen ausschließlich den Vorschriften des allgemeinen Strafrechts.
Strafantrag
Die strafrechtliche Verfolgung einer Tat setzt in der Regel einen Strafantrag voraus. Die gesetzlichen Normen finden sich in §§ 77 ff. StGB und § 158 StPO. Zu unterscheiden sind Antragsdelikte, die einen Strafantrag für die Strafverfolgung voraussetzen und Offizialdelikte, die stets von Amts wegen verfolgt werden, und zwar ohne Rücksicht auf den Willen des Verletzten. Zu den Antragsdelikten zählen beispielsweise die Beleidigung oder die Verletzung des Briefgeheimnisses. Vergewaltigung und sexuelle Nötigung sind Offizialdelikte. Antragsberechtigt ist grundsätzlich nur derjenige, der durch die Tat verletzt ist. Bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr ist der gesetzliche Vertreter (Eltern, Vormund) antragsberechtigt. Der Antrag kann gemäß § 158 Abs. 2 StPO bei der Staatsanwaltschaft, der Polizei oder einem Gericht schriftlich gestellt werden. Alternativ kann der Antrag bei der Staatsanwaltschaft oder einem Gericht zu Protokoll gegeben werden. Bei Antragsdelikten ist der Antrag innerhalb von drei Monaten zu stellen (§ 77 b StGB). Für den Beginn der Frist ist die Kenntnis des Antragsberechtigten von Tat und Täter maßgeblich. Der Strafantrag kann vom Antragssteller zurückgenommen werden, jedoch kann er dann nicht erneut gestellt werden (§ 77 d StGB).
Fazit
Der direkte Eingriff einer Lehrkraft bei einer strafbaren Handlung durch eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der mit Cyber-Mobbing im Zusammenhang steht, kann vor allem aufgrund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts beschränkt sein. So darf eine Lehrkraft selbst bei einem begründeten Verdacht, dass sich beispielsweise gewaltverherrlichende Inhalte auf einem Schülerhandy befinden, keine eigenmächtige Kontrolle an dem Handy durchführen. Die Einsichtnahme in den Bildspeicher ist nur mit Einverständnis der Schülerin oder des Schülers beziehungsweise mit dem der Erziehungsberechtigten möglich. Eine Untersuchung des Handys bei Tatverdacht und „Gefahr in Verzug" ist nur durch die Polizei (auch ohne richterlichen Beschluss) zulässig. Die polizeiliche Untersuchung kann durch eine Strafanzeige von Seiten der Schule ausgelöst werden. Eine Strafanzeige kann tiefgreifende Konsequenzen für die Täterin oder den Täter mit sich bringen. Daher sollten der strafrechtlichen Verfolgung grundsätzlich präventive schulische Disziplinarmaßnahmen oder zivilrechtliche Maßnahmen, wie beispielweise die Geltendmachung eines Beseitigungsanspruchs (§§ 1004, 823 Abs. 1 BGB analog), vorangehen. Als präventive Maßnahmen eignen sich vor allem verbindliche Verhaltensregeln in der Schulordnung und das Schaffen einer Kultur des respektvollen Umgangs. Das Thema Mobbing sollte in den Unterricht und in ein Streitschlichterkonzept integriert werden, dabei kann es auch sinnvoll sein, externe Berater wie Präventionsbeamte der Polizei hinzuzuziehen. Auch die Fortbildung der Lehrkräfte zu diesem Thema sollte gesichert sein.
 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  http://www.lehrer-online.de/url/fall-des-monats-01-10.php
 



Internetseiten zum Thema

WWW.jugendschutz.net

Meldestelle fiir ungeeignete Internet-Inhalte

www.bundespruefstelle.de

Bundesprufstelle fur jugendgefahrdende Medien,
v.a. Bereich ,Medienerziehung®

www.klicksafe.de

Klicksafe, Initiative der EU fur mehr Internetsicherheit

www.schueler-mobbing.de

Internetportal zu Mobbing an Schulen

www.handysektor.de/

Sicherheit in mobilen Netzen

www.mediaculture-online.de

Mediaculture-online: Special zum Jugendmedienschutz

www.unterrichtsmodule-bw.de

Unterrichtseinheiten zum Thema ,Cyber-Mobbing*

www.surfer-haben-rechte.de

Verbraucherzentrale Bundesverband

www.mobbing.seitenstark.de

Bereich ,Mobbing“ auf der Kinderseite ,Seitenstark”

www.lehrer-online.de

Lehrer-online: Material zu ,Mobbing in der Schule*

www.klicksafe.de

Zusatzmodul ,,Cybermobbing“ von Klicksafe.de

www.stopcyberbullying.org

Englische Seite mit Informationen fur Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, nach Altersgruppen sortiert
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http://www.jugendschutz.net/
http://www.bundespruefstelle.de/
http://www.klicksafe.de/
http://www.schueler-mobbing.de/
http://www.time4teen.de/
http://www.mediaculture-online.de/Jugendmedienschutz.880.0.html
http://www.unterrichtsmodule-bw.de/
http://www.surfer-haben-rechte.de/
http://www.mobbing.seitenstark.de/index.asp
http://www.lehrer-online.de/
http://www.klicksafe.de/
http://www.stopcyberbullying.org/

Quellen:

JIM-Studie 2009 ,,Kinder+Medien, Computer+ Internet”,
Medienpéadagogischer Forschungsverbund Stidwest

c/o Landesanstalt fir Kommunikation Baden-Wirttemberg (LFK)
Thomas Rathgeb

Rotebihlstr. 121

70178 Stuttgart

http://www.mpfs.de/index.php?id=7

Klett, Kristian, ,, Gewalt an Schulen . Eine deutschlandweite
Online-Schilerbefragung zur Gewaltsituation an Schulen*
Dissertation : Universitat zu Kéln, Philosoph. Fakultét, 2005
Download der Online Studienbefragung als PDF-Dokument:
http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=978110749
Homepage von Klett und Online-Befragung: http://www.gewalt-
an-schulen.de/

ZEPF ( Zentrum flir Empirisch P&ddagogische Forschung, Uni
Landau ) Rosario Ortega, Joaquin A. Mora-Merchan and
Thomas Jéger, ,,Gewalt, Mobbing und Bullying in der Schule
Die Rolle der Medien, Kommunen und des Internet”, Verlag
Empirische Padagogik, Landau 2007

Download:
http://www.bullying-in-school.info/uploads/media/E-

Book German_01.pdf

Cyber-Mobbing in Schulen
Online-Befragung 2007 fur
GEW Hauptvorstand / Max-Traeger-Stiftung

http://www.gew.de/Binaries/Binary31975/REPORT CM2007.pdf

ZEPF ( Zentrum flr Empirisch Padagogische Forschung, Uni Landau )
Mobbing bei Schilerinnen und Schiller - Die Sicht von Eltern
http://www.zepf.uni-landau.de/das-zepf/downloads/sonstiges/

ZEPF ( Zentrum flr Empirisch Padagogische Forschung, Uni Landau )
Mobbing bei Schilerinnen und Schiller - Die Sicht von Lehrkraften
http://www.zepf.uni-landau.de/das-zepf/downloads/sonstiges/

Schuler- Mobbing

ZEPF ( Zentrum flr Empirisch Padagogische Forschung, Uni Landau )
Mobbing bei Schiilerinnen und Schiller - Die Sicht von Schiilern
http://www.zepf.uni-landau.de/das-zepf/downloads/sonstiges/

ZEPF ( Zentrum flr Empirisch Padagogische Forschung, Uni Landau )
Mobbing bei Schilerinnen und Schiller . Eine empirische Untersuchung auf
der Grundlage einer Onlinebefragung 2009
http://www.zepf.uni-landau.de/fileadmin/downloads/Mobbing_Schueler.pdf

MEDIEN (Kreismedeienzentren BW)

Anti Mobbing Koffer —-Mobbingfreie Schule
Gemeinsam Klasse sein.

Eine Initiative der Techniker Krankenkasse und des
Kultusministeriums BW

http://www.schule-
bw.de/unterricht/paedagogik/gewaltpraevention/kbuero/index html
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